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1. Stimmen und Grundflächen enthält. Die Niederschrift ist 
vom Versammlungsleiter, der vom Gemeindevorstand 
bestimmt wird und, falls ein Schriftführer bestellt ist, auch 
von diesem zu unterzeichnen. 

 
2. Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist 

ebenfalls der Gemeindevorstand. 
  
 
 

§ 8 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung beschließt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über: 
 
 
a.) Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung auf 

den Gemeindevorstand oder Wahl eines Jagdvorstands), 
 

b.) Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 

c.) Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks, 
 

d.) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 
 

e.) Änderungen der Satzung, 
 

f.) die Erhebung einer Umlage. 
 
 

§ 9 
Gemeindevorstand 

 
 
1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 6 

Abs. 5 LJagdG für unbestimmte Zeit auf den 
Gemeindevorstand übertragen. Gemeindevorstand ist der 
Gemeinderat. Der Gemeindevorstand vertritt die 
Jagdgenossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. 

 
2. Der Gemeindevorstand kann entsprechend den 

Vorschriften der Gemeindeordnung den Bürgermeister und 
Dritte mit der Erledigung von Aufgaben aus seinem 
Zuständigkeitsbereich beauftragen. 

 
 

§ 10 
Aufgaben des Gemeindevorstands 

 
1. Der Gemeindevorstand hat die Interessen der 

Jagdgenossenschaft im Rahmen des § 3 wahrzunehmen. Er 
ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
gebunden, soweit sich diese im Rahmen der Gesetze 
halten. 

 
 
2. Der Gemeindevorstand ist befugt, in eigener Zuständigkeit 

dringende Angelegenheiten zu erledigen und 
unaufschiebbare Geschäfte zu vollziehen. 

 
 
3. Der Gemeindevorstand hat insbesondere folgende 

Aufgaben zu erfüllen: 
 

a)  Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung, 
 
b) Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversamm- 
     lung, 
  

c) Führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe- 
     sens, einschließlich der Bestellung eines Rechnungsprü- 
     fers, 

 
d) Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von Be- 
    schlüssen, 
 
e) Vornahme der Bekanntmachungen bzw. ortsüblichen  
     Bekanntgaben, 
 
f)  Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 
g) Entscheidung über das Einvernehmen zum Abschuss- 
     plan, 
 
h) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 
 

§ 11 
Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 

 
1. Der Gemeindevorstand hat ein Verzeichnis aller Mitglieder 

der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), unter Angabe der 
jeweiligen Grundflächenanteile am gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk (Jagdkataster), zu erstellen. 

 
 
2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung 

einer neuen Jagdgenossenschaftsversammlung 
fortzuschreiben. 

 
§ 12 

Verfahren bei der Jagdverpachtung 
 
Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige 
Vergabe und Verlängerung laufender Pachtverträge  verpachtet. 
 

§ 13 
Abschussplanung 

 
Der Gemeindevorstand legt den von den 
Jagdausübungsberechtigten für das kommende Jagdjahr (§ 18), 
bei Rehwild für die kommenden 3 Jagdjahre, aufgestellten 
Abschussplan auf die Dauer von einer Woche zur kostenlosen 
Einsichtnahme für Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. Der 
Abschussplan wird beim Bürgermeisteramt Lauchringen, 
Hohrainstraße 59, 79787 Lauchringen ausgelegt und kann dort 
während der Sprechzeiten eingesehen werden. Ort und Dauer 
der Auslegung werden mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gegeben. Die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft können gegen den Abschussplan innerhalb 
der Auslegungsfrist Einwendungen erheben. Der 
Gemeindevorstand wird die Einwendungen, einschließlich 
eventueller Änderungsvorschläge, im Abschussplan vermerken. 
 

§ 14 
Anteil an Nutzungen und Lasten 

 
Die Höhe der Beteiligung der Mitglieder (Jagdgenossen) an den 
Nutzungen und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft richtet 
sich nach dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstücke 
zur gesamten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks. 

§ 15 
Verwendung des Reinertrags 

 
1. Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass der 

Reinertrag aus der Jagdnutzung  der Gemeinde 
Lauchringen - Gemeindehaushalt - für Zwecke der 
Forst- und Feldwegeunterhaltung  zur Verfügung 
gestellt wird. 
 


